
➞ … humanitäre Kriterien integrieren

Eine Aufenthaltserlaubnis muss auch
gewährt werden, wenn Menschen nicht
arbeiten können, etwa weil sie alt,
krank, traumatisiert oder behindert
sind, weil sie Angehörige pflegen oder
Kinder erziehen. Verwurzelung findet
auch dann statt, wenn Menschen vor-
geblich nicht genug »leisten«. Die Le-
bensunterhaltssicherung als alleiniges
Kriterium reicht hier nicht. Die Aufent-
haltsbeendigung muss nach langer Auf-
enthaltsdauer als unzumutbar gelten.
Dass eine restriktive Flüchtlingsan-
erkennung mitverantwortlich ist, Dul-
dungen zu produzieren, soll hier nicht
vertieft werden. Um die Praxis der lang-
jährigen Duldungen nachhaltig zu be-
enden, bräuchte es eine Politik, die im
Rahmen ihrer Regelungsaufgaben er-

kennt, dass sie es mit Schicksalen von
Menschen zu tun hat. Menschen weiter
in der Duldung zu halten ohne Aussicht
auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaub-
nis wegen kleinlicher Kriterien (1.),
weit reichender Ausschlussgründe (2.)
und mangelhafter »Leistung« (3.) – bei
gleichzeitiger Verwurzelung im Land –
ist realitätsfern und kleinherzig . Statt-
dessen könnte die Politik geduldeten
Menschen die Hand ausstrecken und
dabei nur gewinnen: Menschen, die
sich mit einer Aufenthaltsperspektive
ganz anders einbringen (können). 

1 Bei irakischen Dokumenten ist es 
oft schwierig zu erkennen, ob es sich
tatsächlich um Originale handelt, 
Dokumente sind oftmals nur durch
Bestechung und über Mittelspersonen 
zu erlangen

■ Julia Hettenhausen ist Referentin im
Arbeitsfeld Flüchtlings- und Asylpolitik
beim Diakonischen Werk der EKD, Berlin.
Den Volltext finden Sie auf der Seite
www.interkulturellewoche.de

■ Kontakt:
Diakonisches Werk der EKD e.V.
Zentrum Familie, Integration, Bildung 
und Armut
Reichensteiner Weg 24, 14195 Berlin
Tel.: 030 / 830 01 - 348
hettenhausen@diakonie.de
www.diakonie.de

NUN WAREN SIE AM ZIEL

Nach gut einem Jahr kommt Olga zu
uns in die Beratung. Sie verstehen sich
nicht mehr, trägt sie vor. Das Zusam-
menleben klappt nicht und sie würde
sich gerne von Stefan trennen, ehe die
Situation noch mehr eskaliert. Sie stockt
immer wieder beim Erzählen. Es fällt
ihr ausgesprochen schwer, die familiäre
Situation zu beschreiben. Stefan trinkt
oft, führt sie aus. Dann schreit er sie an,
schlägt sie und droht, zur Ausländerbe-
hörde zu gehen und sie abschieben zu
lassen, wenn sie ihn verlassen wolle. So
will sie nicht mit ihm leben. Sie halte
das alles nicht mehr aus. Sie will aber
auch nicht nach Russland zurück, da
sie dort alles aufgegeben habe und nun
weiß sie nicht, wie es weiter gehen soll!

Olga hatte zu Beginn des Jahres 2011
eine befristete Aufenthaltserlaubnis,
deren Fortbestand noch zwei Jahre
lang abhängig vom Zusammenleben
mit Stefan war. Trennte sie sich wäh-
rend dieser Zeit, so hätte sie keinen von
der ehelichen Lebensgemeinschaft un-
abhängigen Status und würde Deutsch-
land verlassen müssen. Diese Regelung
kannte Stefan und drohte ihr entspre-
chend. 

Aus dieser schwierigen familiären Situ-
ation kommt Olga nur dann heraus,
wenn sie eine besondere Härte anfüh-
ren kann. Diese liegt dann vor, wenn 
sie nachweisen kann, dass es ihr unzu-
mutbar ist, weiterhin an der ehelichen
Lebensgemeinschaft festzuhalten. Hilf-
reich wären hierfür z.B. ärztliche Attes-

te über Verletzungen, Protokolle von
Polizeieinsätzen, Aussagen von Zeugen,
Notizen aus dem Frauenhaus.

Ob Olga sich für den Weg entscheidet,
gegen ihren Mann vorzugehen und Pri-
vates aus ihrem Zusammenleben offen
zu legen, wissen wir nicht. Sie wäre
nicht die erste Frau, die noch einige
Monate ausharren würde, um dann
nach zwei Jahren den eigenständigen
Status zu haben.

Die bisherige gesetzliche Regelung war
für viele Frauen und Männer, die sich
trennen wollen, nicht optimal. Jedoch
verschlechterte der Gesetzgeber diese
Situation. Er erhöhte im März 2011 die
Zeit des ehelichen Zusammenlebens
von zwei auf drei Jahre. Begründet
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GESETZESÄNDERUNG VERSCHÄRFT 
ZWANGSLAGE VON FRAUEN
Hiltrud Stöcker-Zafari
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Dies ist die Geschichte einer jungen Frau. Sie heißt Olga, kommt aus Russland 
und ist seit einem Jahr mit Stefan, einem Deutschen, verheiratet. Sie leben in einer
größeren Stadt in Deutschland. Olga lernte Stefan während ihres Auslandssemesters
in Deutschland kennen. Sie beendete ihr Studium in Russland – der Kontakt zu
Stefan blieb bestehen. Er besuchte Olga mehrfach in Russland und so entstand
irgendwann der Entschluss, gemeinsam in Deutschland zu leben. Sie heirateten, 
Olga reiste mit einem Visum zum Ehegattennachzug ins Bundesgebiet ein und 
erhielt einen Monat später die befristete Aufenthaltserlaubnis. 
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wurde diese Änderung damit, Anreize
für so genannte Scheinehen verringern
zu wollen.

Für Olga heißt das, dass sie noch ein
weiteres Jahr in einer gewalttätigen und
somit unzumutbaren Situation verblei-
ben muss, wenn sie nicht Gefahr laufen
will, Deutschland verlassen zu müssen.

Die Gründe für die Verschärfung der
Rechtslage sind nicht ersichtlich. Es lie-
gen keine sachlich nachvollziehbaren
Nachweise dafür vor, dass vermehrt 
so genannte Scheinehen geschlossen
wurden. Vielmehr ist die Zahl der Tat-
verdächtigen seit 2000 von 5.269 auf
1.698 im Jahr 2009 stark zurückgegan-
gen, wie das Bundesinnenministerium
auf eine Anfrage der Abgeordneten Se-
vim Dağdelen, Die Linke, im Dezember
2010 mitteilte. Keine Angaben liegen
vor über die Anzahl jener, die überführt
wurden, eine so genannte Scheinehe
eingegangen zu sein.

Die Verschärfung im Aufenthaltsgesetz
lehnen wir strikt ab. Sie führt zu einer
weiteren Verschlechterung der Situati-
on insbesondere vieler Mädchen und
Frauen. Aus der Beratungsarbeit unse-
res Verbandes wissen wir nur zu gut,
dass es für Betroffene sehr schwierig ist,
einen Härtefall geltend zu machen, da
sie die Beweislast trifft. Oft haben sie
nur ihre eigenen Darstellungen, da sie
aus Scham oder Angst weder die Polizei
verständigen noch einen Arzt aufsu-
chen. Zudem besteht die Furcht, dass
die vorliegenden Beweise nicht ausrei-
chen könnten.

Die Erhöhung des ehelichen Zusam-
menlebens auf drei Jahre stellt eine
deutliche Verschlechterung der aufent-
haltsrechtlichen Situation für Betroffe-
ne dar und verhindert aus unserer Sicht
keine einzige so genannte Scheinehe.

Im gleichen Gesetzpaket wurde den
Opfern von Zwangsheirat ein eigen-
ständiges Wiederkehrrecht eingeräumt,
was ausdrücklich zu begrüßen ist. Es
war längst überfällig, die Rückkehrmög-
lichkeit von Migrantinnen, die nach ei-
ner Zwangsheirat im Ausland fest-
gehalten werden, von aktuell sechs
Monaten auf maximal 10 Jahre zu er-
höhen. Zwangsheirat ist eine Men-
schenrechtsverletzung, die die Würde,
die Selbstbestimmung und die Freiheit
der Betroffenen eklatant verletzt. Maß-
nahmen, die dem Schutz vor Zwangs-
heirat dienen, sind daher grundsätz-
lich zu begrüßen. Allerdings werden
Migrantinnen, die im Ausland zwangs-
verheiratet werden und über den Nach-
zug ins Bundesgebiet einreisen, nicht in
den Blick genommen. Sie erhalten wie
Olga in unserem Beispiel, eine befris-
tete Aufenthaltserlaubnis, die in den
ersten nun auch drei Jahren an das Zu-
sammenleben mit dem Ehemann ge-
bunden ist. Die Erhöhung der Ehebe-
standszeit von zwei auf drei Jahre er-
höht somit auch ihr Leid. Wollten sie
vorzeitig aus der Zwangslage ausbre-
chen, so sind substantiierte Nachweise
zu erbringen, dass sie zwangsverheira-
tet wurden. Es stellt sich die Frage, wie
diese individuell nachgewiesen werden
sollen?

Tatsächliche Hilfe für von Zwangshei-
rat Betroffenen sehen wir im Ausbau
eines niederschwelligen Beratungsange-
bots, das Angebot von Schutzwohnun-
gen sowie in einigen Situationen der
therapeutischen Begleitung. Das ge-
samte Spektrum der Prävention blieb
bei der Gesetzesregelung unberücksich-
tigt, stellt aber in der Praxis den weit-
aus bedeutenderen Aspekt dar.

Kennen Sie ähnlich gelagerte Situatio-
nen von Migrantinnen und Migranten?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns
auf oder schicken uns Ihre Schilderun-
gen. Wir bereiten diese anonymisiert
auf und wirken auf den Gesetzgeber
ein.

■ Hiltrud Stöcker-Zafari ist Bundesge-
schäftsführerin des Verbandes binationaler
Familien und Partnerschaften, iaf e.V.

■ Kontakt:
Verband binationaler Familien 
und Partnerschaften, iaf e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Ludolfusstr. 2 - 4, 60487 Frankfurt / M.
Tel.: 069 / 71 37 56 - 0
info@verband-binationaler.de
www.verband-binationaler.de
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■ Diese Dokumentation kann unter 
der Rubrik »iaf-informationen« 

(Ausgabe 2/2010) bestellt werden beim 

Verband binationaler Familien 
und Partnerschaften
Tel.: 069 / 71 37 56 - 0
info@verband-binationaler.de
www.verband-binationaler.de

Preis: 6,- € (inkl. Versand).

Die »iaf-informationen« erscheinen 
zweimal jährlich und können über die
Homepage der iaf abonniert werden.
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